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DER SCHWEIZER SOLDAT

ten, mindlichen Verhandlung. Diese
werden in einer ganzen Skala — Er-
klarungen, Kundgebungen, Vorstellun-
gen usw. — eingeteilt. Eine klare, pra-
zise Unterscheidung jedoch gibt es
hier nicht. Bei dem frotzdem notwen-
digen schriftlichen Verkehr bedienen
sich die diplomatischen Vertreter der
Noten. Die eigentliche Note wird vom
Absender an eine bestimmte Person
(Gesandter oder Aufienminister) ge-
richtet, und somit vom Absender un-
terzeichnet. Eine «Verbalnote» dage-
gen tragt weder Anrede noch Unfer-
schrift und ist von Amt zu Amt gerich-
tet. Eine ganz besondere Form — und
beim Empfénger recht ungern gesehene
Note ist die Kollektivnote, die vom
gesamten akkreditierten diplomatischen
Korps uberreicht wird — die Ueber-
reichung einer solchen bedeutet fur
den Adressaten stets einen ganz ener-
gischen, diplomatischen Druck.

Als letzte — unheildrohende — No-
te bleibt das Ultimatum. Das Ultima-
tum ist heute eine schriftliche Erkla-
rung einer Regierung oder ihres diplo-
matischen Verireters, in welcher einer
andern Regierung die letzten Bedin-
gungen mitgeteilt werden. Das Ulti-
matum enthélt ein ausdriicklich ausge-
sprochenes Verlangen um eine unzwei-
deutige Antwort innerhalb einer fest-
gesetzten Frist. Bei Nichtannahme ei-
nes Ultimatums erfolgt dann der Ab-
bruch der diplomatischen Beziehungen,
und wenn solche nicht schon im Ulti-
matum selbst bedingt war — die
Kriegserklarung.

Die Konsuln verlieren dann ihr «Exe-
quatur» — dem Diplomaten werden
die Passe zugestellt und als letzte Amis-
handlung ibertrdgt der abreisende
Botschafter oder Gesandie den Schutz
seiner Landsleute einer neutralen
Macht.

Nicht immer aber hat die Abberu-
fung eines Diplomaten solch ernste,

«Der leise Tod.»

Die japanischen Soldaten nennen das
britische Beaufighter-Flugzeug, welches
seit einiger Zeit an der Burmafront in gro-
fier Anzahl zum Einsatz gelangt, den «lei-
sen Tod» (= engl.: the whispering death).
Es wird berichtet, daf in zahlreichen Fal-
len die Beaufighter-Maschinen auf mar-
schierende oder campierende japanische
Kolonnen herabstiefen, ohne dafy letztere
rechizeitig Deckung suchen konnten. Die
angreifenden Flugzeuge werden meistens
erst dann entdeckt, wenn sie bereits ihr
mérderisches Feuer erdffnet hatten. Ein bri-
tischer Pilot berichtet von einem solchen
Angriff folgendes: «...Ich befand mich in
der Néhe eines japanischen Truppenlagers
und erwartete jeden Augenblick das Feuer
der Fliegerabwehrbatterien. Ich stiefy mit
meiner Maschine herab und grofy war mei-
ne Ueberraschung, alsiich das- Feuer er-

traurige Folgen. Geniefst ein diploma-
tischer Verireter aus sachlichen oder
persénlichen Motiven nicht mehr die
Sympathie des Gastlandes, so wird in
den meisten Fallen der Sendestaat den
Diplomaten von sich aus abberufen.
Erfolgt diese Abberufung nicht, so kann
der Empfangsstaat diesem Verireter
das Agrément entziehen — ihm die
Passe zustellen. Am bekanntesten ist
wohl noch immer die im letzten Welt-
krieg von Amerika verlangte Abberu-
fung des deutschen Botschafters von
Papen aus Washington, auf Grund ei-
nes abgefangenen, belastenden Briefes.

Einige spezielle Formeln bleiben
noch den Abschlissen von Abkommen
und Verifrdgen vorbehalten, denn trotz
dem Beglaubigungsschreiben benétigt
der Botschafter oder Gesandte dazu
einer besondern formellen Vollmacht.
In der Einleitung von solchen Staats-
vertrdigen und Abkommen heift es
darum stets, dak die Vollmacht aller
Beauffragten gepriift und gut befunden
wurde. Aber selbst mit der
zeichnung eines Verfrages ist dieser
fir das Land, dessen Verireter seine
Unterschrift gegeben hat, noch nicht
bindend, sondern jedes Abkommen,
jeder Vertrag muly zuerst rafifiziert,
d. h. vom Staatsoberhaupt selbst un-
terzeichnet werden. Diese Ratifizierung
bleibt in der Regel wohl eine bloke
Formsache; trotzdem kennen wir aus
neuester Zeit eine solche Nichtratifi-
zierung eines wichtigen Abkommens —
namlich durch den amerikanischen Se-
nat, der seinerzeit den Versailler Ver-
frag zu genehmigen sich weigerte und
zudem das Abkommen ablehnte, das
Amerikas Eintreten fur Frankreichs Si-
cherheit gewahrleisten sollte.

Eng verbunden mit dem Amte eines
Diplomaten ist wohl fiir die Oeffent-
lichkeit das wundervolle Wort «Exter-
ritorialitat». So interessant und ge-
heimnisvoll dieses Wort auch klingen
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Sffnete und die japanischen Truppen, die
anscheinend  Drillibungen  durchfiihrten,
teilweise weitermarschierten, und teilweise
in Achtungstellung verharrten.»

Die technische Erkldrung dieses Phéno-
mens liegt in der fast gerduschlosen Kon-
struktion des luftgekiihlten Bristol-Motors.
Der Auspuff ist so konstruiert, dafy die Ex-
plosion erst dann wahrnehmbar wird, wenn
das Flugzeug sich bereits in unmittelbarer
Néhe befindet. Ueberdies sind die briti-
schen Piloten zu einer neuen Angriffstaktik
Ubergegangen, und zwar stofien sie auf
Truppenkonzentrationen mit abgestellien
Motoren nieder. Es sei noch hinzugefiigt,
daff die Beaufighter-Maschinen zu den
schwerstbewaffneten Flugzeugen der Welt
gehdren; ihre Bestiickung besteht aus vier
20-mm-Kanonen und sechs schweren Ma-
schinengewehren. Die Verluste, die die
Japaner durch solche Luftangriffe erlitten
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mag, ist es doch auferordentlich
schwer, seinen Begriff — die Rechte
und Befreiungen, die es umschlieht —
wirklich exakt zu umschreiben.

Sicher aber besteht die Unverletz-
lichkeit des Gesandten in allen Staa-
ten in einem erhohten strafrechtlichen
Schutz gegen alle An- und Eingriffe.
Dieser erhdhte Schutz seiner Person
und Amisgebdude erkennen wir ge-
rade in bewegten, politischen Zeiten,
wie wir sie heute erleben, in der spe-
ziellen, dauernden Ueberwachung des
Empfangsstaates durch die Polizei.

Ein Gesandter aber kann z. B. auch
nicht gezwungen werden, die Auto-
mobil- und Verkehrsvorschriften zu
beachten und er kann ferner bei Nicht-
beachtung dieser Gesetze und Vor-
schriften nicht zur Verantwortung ge-
zogen — nicht bestraft werden. Zu
den diplomatischen Vorrechten gehort
unter anderm auch das Recht, sich zu
weigern, vor einem Gerichte als Zeuge
zu erscheinen.

Unverletzlich wie der Diplomat ist
vor allem auch die Botschaft, das Amts-
gebdude, das ohne Einwilligung der
Vertreter nicht betreten werden darf.
Nebst den Gebduden ist ferner auch
das Aufo des Diplomaten so «gehei-
ligt» und stets unter besonderm Schutz.
Zur Kenntlichmachung wird denn auch
das Bofschaftsauto mit einem «C.D.»
(Corps Diplomatique) besonders ge-
zeichnet. '

Mit Ausnahme des erhohten straf-
rechtlichen Schutzes geniehen aber
auch die andern Mitglieder der Mis-
sion (Sekretdre, Amtsdiener, Kanzlisten
usw.) den Genufy der diplomatischen
Privilegien, d. h. sofern sie Auslénder
sind. Im Gegensatz zu den Familien
der Missionschefs, denen all diese Vor-
rechte ebenfalls zuteil werden, sind die
Familien des Personals nicht mehr pri-
vilegiert.

und erleiden, sind &uferst schwer, und es
erscheint verstandlich, wenn sie in solchen
Fillen vom «leisen Tod» sprechen.

H: C. S:
Die «Reckers».

Im Zuge der grofien Reorganisation, die
die Britische Armee seit den Tagen von
Diinkirchen durchgemacht hat, wird nun
von den zustdndigen militarischen Stellen
bekanntgegeben, daf jeder britischen Di-
vision ein moforisiertes Aufkladrungsregi-
ment beigegeben wurde. Dieses Regiment
erfilllte die Aufgabe, die der Kavallerie in
den frihern Feldziigen zugefallen ist. Der
offizielle Name dieser neuen Abteilung
lautet «Reckers». Sie sind durch gréfite Be-
weglichkeit ausgezeichnet. Die Aufgabe
dieser Aufkldrungsregimenter besteht in
raschen, sehr zielbewuft gefithrten Erkun-
dungsvorstéfen, um den feindlichen Wi-
derstand festzustellen und nétigenfalls zu
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eliminieren. Hauptaufgabe jedoch besteht
in der Weitergabe der wertvollen Meldun-
gen an das zustandige Divisionshauptquar-
tier. lhre auferordentlich hohe Feuerkraft
ist doppelt so grofy als jene eines Infan-
terieregiments; sie sind gegen jeden feind-
lichen Hinterhalt gefeit, gegen Antitank-
geschiitze, Panzer, Tankfallen, Minen usw.
Die Mannschaft ist einem harten und stren-
gen Training unterworfen und von ihr wird
die Beherrschung samtlicher Waffen ver-
langt. Ein solches motorisiertes Regiment
umfafit samiliche automatischen Waffen:
aufer mit dem bereits bekannten 6-Pfiin-
der-Abwehrgeschiitz  (57-mm-Kaliber) sind
sie mit dem neuen Panzerabwehrgewehr,
dem «Piat»  (Projector-Infantry-Antitank)
ausgerlstet. Diese neue Waffe verfeuert ein
Geschol von 2% Pfund Gewicht, das selbst
eine Panzerplatte von 10 ¢cm Dicke durch-
schldgt. Die &ufern Teile des «Piaf» sind
aus Leichistahlrohr hergestellt. Es wird an
der Schulter in Anschlag gebracht. Im Ein-

satz gegen Maschinengewehrnester, gegen
Bunker und gegen «Tiger»-Panzer wurde
es mit groem Erfolg an der italienischen
Front verwendet. Der leichte 5-cm-Minen-
werfer, dessen maximale Schufweite mit
500 Metern angegeben wird, die Nebel-
werfer, «Bren»-Maschinengewehre, «Thomp-
son»-Maschinenpistolen, Karabiner, Pisto-
len, Offensiv- und Defensiv-Handgranaten
vervollstdndigen und erhéhen die Feuer-
kraft dieser glénzend ausgebildeten Trup-
pe ganz gewaltig. Die Angehdrigen der
«Reckers» rekrutieren sich aus allen Klas-
sen, Schichten und Berufen. Hauptsachlich
sind jedoch Lehrer, Journalisten, Studen-
ten, kaufméannische Angestellte fir diesen
Aufklarungsdienst ausgewahlt worden.
H. C. S.

Polizei unterrichtet Kinder.

Zweifellos wird der Strafenverkehr un-
mittelbar nach Kriegsende einen unge-
ahnten Aufschwung nehmen, und die da-
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mit verbundenen Gefahren veranlahten be-
reits heute die Londoner Schulbehérden,
die notwendigen Vorkehrungen zu ftreffen,
und zwar wurde der Wochenstundenplan
der Londoner Schulen um eine weitere
Stunde fiir den Unterricht im Strahenver-
kehr und der Strafendisziplin erweitert.
Schéatzungsweise gibt es in London 250 000
Schulkinder, die kaum eine Ahnung des
Vorkriegsstraenverkehrs haben. Fiir die-
sen Unterricht stellten die Londoner Polizei-
behérden sofort ihre besten «Bobbies»
oder, wie ein ‘anderer freundschaftlicher
Spitzname lautet, ihre «o&ffentlichen Kin-
dermadchen» zur Verfigung. Plakate,
Zeichnungen, Filmvorfithrungen veranschau-
lichen und erleichtern den Unterricht. Die
bis heute erzielten Erfolge sind mehr als
ermutigend und lassen hoffen, daff mit
Hilfe dieses Strafiendisziplin-Unterrichtes
die kiinftig lauernden Straengefahren in
der Nachkriegszeit auf ein Minimum herab-
gesenkt werden. H. C. S.

Transportfass

Packfasser

Produkte

Kistenfabrik
Kartonagenfabrik

Inh.: 10—400 I.

Th. Haass AG. Muttenz b. Basel

Standfass

far alle Arten Trocken-

Spezial-Abteilungen

Inh.: 10—400 I.

@

Vom Guten trink’ das Beste nur-
Sei’s Fiirden Durst,sei’s furdie Kur!

Tauffelen

Spezialitaten:

Gebr. Laubscher & Cie. A.-G.

Aelteste Schweizerfabrik fiir Schrauben, Mut-
tern und Drehteile in Préazisionsausfiihrung
von 0,5—24 mm Kopfdurchmesser

Gegriindet 1846

Schweiz. Sprengstoff-Fabrik A.-G.

Dottikon

Trotyl

Militarsprengstoffe Sicherheitssprengstoffe

Nitropenta

Chemische Produkte
Teer- und Erdélderivate

Aldorfit pulv.
Aldorfit gelat.

Neue Produkte
fur die Industrie:

( Radio-Apparaie)

Schrauben fir Uhren, Wanduhren, Optik, Musikinstru-
mente, elektrische Apparate, Photoapparate, Schreib-,
Né&h- und Rechenmaschinen, Spezialfabrik fir gedrehte
Grammophonnadeln in héchster Prazision, Schneid-
stichel (burins) zum Schneiden von elekirisch aufgenom-

menen Platten usw.

ente
\ G\e‘\cht'\cmet-i\em
- ikate
\biabn\:a -
i

Tel. 85261

HOFRELA A.G., Grenchen




	Militärisches Allerlei

